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813

Dauer der Wirksamkeit der Flachengestaltung

Die sich aus den88 10bis 12 ergebenden Verfluigungen sind fir die Dauer der Pachtzeit der Gemeindejagd, und zwar
hinsichtlich der sich aus & 10 Abs 1 lit bund e ergebenden Verfigungen im jeweils erforderlichen Zeitpunkt und
hinsichtlich der sich aus § 10 Abs 1 lit a, c und d ergebenden Verfiigungen anlafilich der Feststellung der Jagdgebiete -
im Falle der Nichtigerklarung einer Jagdgebietsfeststellung (8§ 9 Abs 8) im friihestmdglichen Zeitpunkt - zu treffen;
innerhalb dieser Zeit bleiben sie solange aufrecht, als sie von der Bezirksverwaltungsbehoérde nicht aufgehoben oder
abgeandert werden. Die Aufhebung oder Abadnderung erfolgt nach Anhérung der beteiligten Gemeinden oder
Eigenjagdberechtigten von Amts wegen, wenn die Voraussetzungen flr den Anschlul3, die Zerlegung, die Abrundung
oder den Austausch der Jagdgebiete weggefallen sind oder sich wesentlich geandert haben.

In Kraft seit 06.05.2000 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-jg/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/k-jg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/k-jg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/k-jg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/k-jg/paragraf/9
file:///

	§ 13 K-JG
	K-JG - Kärntner Jagdgesetz 2000 - K-JG


